
 

 
Stadt Halle (Saale) 10. Februar 2025 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt  

 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.02.2025 
Anfrage der Fraktion Die Linke im Stadtrat Halle (Saale) zur Wahrnehmung des 
Vorkaufsrechts der Stadt Halle; Stadtratssitzung vom 27.11.2024 
Vorlagen Nummer: VIII/2025/00740 
TOP: 12.8 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Ist der Stadtverwaltung bekannt, ob ein neuer Bauantrag die Liegenschaft 

betreffend, ggf. Nutzungsänderung gestellt wurde? (auch Bauvoranfrage). 
 

Es gibt weder einen neuen Bauantrag noch eine neue Bauvoranfrage für das in Rede 
stehende Grundstück. 

 
2. Ist der Stadtverwaltung die Einstellung der Sanierungstätigkeit bekannt? Ist der 

derzeitige Sanierungsträger insolvent bzw. welche anderen Gründe liegen für die 
Einstellung der Sanierungstätigkeit vor? 

 
Eine Unterbrechung bzw. Einstellung von Sanierungsarbeiten ist der Stadtverwaltung 
durch die Bauherrin nicht angezeigt worden.  

 
3. Hat die Stadtverwaltung Kenntnis von den Absichten des Neueigentümers ob und 

zu wann eine Baufertigstellung und Nutzungsaufnahme angestrebt wird? 
 

Der Stadtverwaltung ist aus Besprechungen mit der Bauherrin bekannt, dass das 
Bauvorhaben alsbald abgeschlossen werden soll. Konkrete Informationen zum Zeitpunkt 
der Baufertigstellung bzw. einer beabsichtigten Nutzungsaufnahme liegen der 
Stadtverwaltung nicht vor. 

 
4. Wurden Städtebaufördermittel für dieses Vorhaben bereitgestellt? Welche 

Bindungen gehen hieraus hervor? 
 

Für dieses Vorhaben wurden keine Städtebaufördermittel bereitgestellt. 
 

 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter 
 
 


